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Präambel 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.09.2020 (GV NRW, S. 915.), hat der Rat der Stadt Oerlinghausen am 18.03. 
2021 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende 
Hauptsatzung beschlossen. 

 
 

§ 1 

Stadtgebiet 

(1)  Die Stadt Oerlinghausen wurde gebildet durch den Zusammenschluss der 
 Stadt Oerlinghausen und den Gemeinden Helpup und Lipperreihe mit 
 Wirkung vom 1. Januar 1969 aufgrund des Gesetzes zur Neugliederung des 
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 Kreises Lemgo vom 5. November 1968 (GVBl. NW S. 352). Durch das 
 Gesetz zur Neugliederung des Kreises Detmold vom 12. Dezember 1969 
 (GVBl. NW S. 799) wurden Teile aus dem Gebiet der Gemeinde Kachtenhau-
 sen in die Stadt Oerlinghausen eingegliedert. 
 
(2) Die Stadt Oerlinghausen umfasst ein Gebiet von 32,70 km². Von dem 
 Stadtgebiet entfallen auf den Ortsteil 
  a) Oerlinghausen         9,20 km² 
  b) Helpup (einschl. des Gebietes aus der Gemeinde  
   Kachtenhausen)                  13,45 km² 
  c) Lipperreihe                            10,05 km² 
 
(3)  Die Stadt Oerlinghausen erhielt durch Gesetz des Lippischen Landtages 
 vom 27. April 1926 (LV Bd. 29 S. 331) mit Wirkung vom 01. April 1926 
 das Stadtrecht verliehen. Ihre erste urkundliche Erwähnung ist für das Jahr 
 1036 nachgewiesen.  
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel  

 
(1)  Die Stadt führt folgendes Wappen: 

 

 
 

 In Rot ein silbernes (weißes) Segelflugzeug. Im Schildfuß ein goldener (gelber) 
 Dreiberg, belegt mit der lippischen Rose.  
(2)  Die Stadt führt folgende Flaggen: 
 a) Banner: 
  Von Gelb-Weiß-Rot längsgestreift. Die Flagge kann oberhalb der Mitte das 
  Stadtwappen enthalten. 
 b) Hissflagge: 
  Von Gelb-Weiß-Rot längsgestreift. Die Flagge kann das von der Mitte zur  
  Stange hin verschobene Stadtwappen enthalten. 

 
 (3) Die Stadt führt folgendes Dienstsiegel: 
 Umschrift oben: STADT OERLINGHAUSEN 
 Umschrift unten: KREIS LIPPE 
 Siegelbild: Wappenschild, in dem der Inhalt des Stadtwappens wiedergegeben 
  ist. 
 
 

§ 3 
Unterrichtung der Einwohner 

 

(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der 
 Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. 
 Über die Art und Weise der Unterrichtung (z.B. Hinweis in der örtlichen Presse, 
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 öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung 
 besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversamm-
 lungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall. 
 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um 
 Planungen oder Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung 
 der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen 
 Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die Einwoh-
 nerversammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 
 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so 
 setzt der Bürgermeister Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt alle Ein-
 wohner durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Geschäftsordnung für 
 die Einberufung des Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. 
 Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Ver-
 sammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohner über Grundlagen, Zie-
 le, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. Anschließend 
 haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und 
 sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und 
 dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der 
 Rat ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sit-
 zung zu unterrichten. 
 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrich-
 tungspflicht bleibt unberührt. 
 
 

§ 4 

Anregungen und Beschwerden 
 

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich 
 mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und 
 Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich 
 der Stadt Oerlinghausen fallen. 
 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt 
 Oerlinghausen fallen, sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle weiter-
 zuleiten. Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist hierüber zu unterrichten. 
 
(3)  Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt 
 haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom 
 Bürgermeister zurückzugeben. 
 
(4)  Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i. S. von Abs. 1 bestimmt 
  der Rat den Hauptausschuss. 
 
(5) Der Hauptausschuss überweist Anregungen und Beschwerden entsprechend 
 der Zuständigkeitsordnung an den Rat, einen Ausschuss oder den Bürgermeis-
 ter zur Erledigung, soweit er nicht selbst für die Entscheidung zuständig ist. 
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(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegen-
 stand einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 
 GO NRW), bleibt unberührt. 
 
(7) Dem Antragsteller/Der Antragstellerin kann im Einzelfall aufgegeben werden,  
 Anregungen oder Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Beratung er-
 forderlichen  Anzahl einzureichen, sofern eine Vervielfältigung seitens der Ge-
 meinde nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder unverhält-
 nismäßig hohen Kosten möglich wäre. Die Beratung kann in diesen Fällen bis 
 zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 
 
(8) Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist über die Stellungnahme des nach Abs. 
 4 zuständigen Ausschusses durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin zu 
 unterrichten. 
 
 

§ 5 
 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der 
 Gemeinde mit, die die Belange von Frauen  berühren oder Auswirkungen auf 
 die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleich-
 berechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.  
 
(3) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten 
 für den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG 

 
 

§ 6 

Rat der Stadt 

(1) Der Rat führ die Bezeichnung Rat der Stadt Oerlinghausen. 

(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung Ratsmitglied. 

 
 

§ 7 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 

Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters mit 
einem Ratsmitglied (§ 60 Absatz 1 und 2 GO NRW) bedürfen der Schriftform. 
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§ 8 

Ausschüsse 
 

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung 
 oder in anderen gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen ge-
 bildet werden. Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade sein. 
 
(2) Für die Ausschussmitglieder werden, soweit gesetzlich nichts anderes vorge-
 schrieben ist, vom Rat Stellvertreter gewählt. Die Zahl der Stellvertreter darf bis 
 zu zwei größer sein, als die der ordentlichen Ausschussmitglieder der Fraktion. 
 Die Vertretung verhinderter Ausschussmitglieder richtet sich nach der festgeleg-
 ten Reihenfolge der gewählten Vertreter.  
 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenberei-
 ches die Entscheidungen dem Bürgermeister zu übertragen 
 
(4) Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen bestimmten Kreis von Ge-
 schäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 
(5) Der Rat erlässt eine Ordnung über die Zuständigkeiten des Rates und seiner 
 Ausschüsse (Zuständigkeitsordnung). In der Zuständigkeitsordnung sind die 
 Zuständigkeiten und die Entscheidungsbefugnisse des Rates und der Aus-
 schüsse zu regeln. Für den Erlass und die Änderung der Zuständigkeitsordnung 
 genügt die einfache Mehrheit. Bei Angelegenheiten, die nicht in der Zuständig
 keitsordnung erfasst sind, regelt  sich die Zuständigkeit der Ausschüsse aus ih-
 rer Bezeichnung. 
 

 

§ 9 

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz 
 

(1)  Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monat-
 lichen Pauschalbetrages und ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO für 
 die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-, Fraktionssitzungen. Dies gilt auch für die 
 Teilnahme an Online-Fraktionssitzungen oder Hybridsitzungen in Form von Vi-
 deo- oder Telefonkonferenzen, wenn die Einladung zu diesen Sitzungen ent-
 sprechend der Regelungen des Fraktionsstatus erfolgt ist und die Sitzungslei-
 tung oder die Fraktionsgeschäftsführung dessen Einhaltung sowie die Teilnah-
 me der namentlich aufgeführten Fraktionsmitglieder bestätigt hat. Die Anzahl 
 der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 30 Sit-
 zungen im Jahr beschränkt.  

 
 (2) Sachkundige Bürger/Bürgerinnen und sachkundige Einwohner erhalten für die 
 im Rahmen der Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an Ausschuss- und 
 Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. Dies gilt 
 unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teilnahme an Frakti-
 onssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied. Die Anzahl der Frakti-
 onssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 30 Sitzungen im 
 Jahr beschränkt. 
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(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstaus-
 falls, der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der 
 Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeitsta-
 ge je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungs-
 veranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. Der Verdienstausfall 
 wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte 
 angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegol-
 ten: 
 

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei 
 denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der
 Regelstundensatz wird auf 10,50 € festgesetzt. 

  
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigen-
 de Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage  ei-
 ner Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 
  
c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde 
 erhalten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall 
 glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Er-
 klärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemach-
 ten Angaben versichert wird. 
 
d) Personen die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen min-
 destens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige 
 Person nach SGB XI ist, oder einen Haushalt mit mindestens 3 Personen 
 führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, 
 erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt min-
 destens den Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des Regelstunden
 satzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 
 
e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der Arbeitszeit aufgrund 
 der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, wer-
 den auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreu-
 ungskosten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr voll-
 endet haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden 
 glaubhaft nachgewiesen. 

 
(4) Stellvertretende Bürgermeister/Bürgermeisterinnen nach § 67 Abs. 1 GO NRW 
 und Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch 
 ein stellvertretender Vorsitzender/eine stellvertretende Vorsitzende, mit mindes-
 tens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 
 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende - erhalten neben den Entschä-
 digungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Auf-
 wandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO. 

 
(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grund-
 sätzlich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
 GO  NRW i. V. m. § 3 Abas. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemäß § 46 
 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO NRW folgende weitere Ausschüssen ausgenommen: 

  Wahlprüfungsausschuss 
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(6) Der/Die zum allgemeinen Vertreter(in) bestellte Bedienstete des Bürgermeisters 
 erhält eine Aufwandsentschädigung nach Grundlage des § 5 Abs. 1 Satz 2 der 
 Eingruppierungsverordnung NRW i. V. m. 82 LBesG. 

 
 

§ 10 

Fraktionszuwendungen 
      
(1) Die Fraktionen erhalten zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für  
 die Geschäftsführung Zuwendungen, die in einer besonderen Anlage zum 
 Haushaltsplan darzustellen sind. 
 
(2) Die jährlichen Zuwendungen setzen sich aus  einem für alle Fraktionen gleichen 
 Grundbetrag  von 510 € und aus einem Pro-Kopf-Betrag je Fraktionsmitglied 
 von  245 € zusammen. Zu Beginn jeder Wahlperiode des Rates erhält jede 
 Fraktion für die Grundausstattung von Fraktionsbüros einen Betrag von 510 €. 
 Für die Durchführung von Fraktionssitzungen werden den Fraktionen geeignete 
 städtische Räume zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die Fraktio-
 nen für ihren sächlichen und personellen Aufwand weder Geld- noch Sachleis-
 tungen.  

 
 

§ 11 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 

(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit 
 dem Bürgermeister und seinem/seiner allgemeinen Vertreter/Vertreterin bedür-
 fen der Genehmigung des Rates. 
 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden, 
 
b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der 
 Stadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 
 
c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 
 Abs. 3 GO NRW) darstellt. 

 
 

§ 12 

Bürgermeister 
 

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den 
 Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für 
 einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entschei-
 dung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in der Zuständigkeitsordnung für den 
 Rat und die Ausschüsse der Stadt Oerlinghausen festgelegt. 

 
(2) Der Rat wählt in der ersten Sitzung nach der Neuwahl aus seiner Mitte ohne 
 Aussprache drei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters. 
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§ 13 

Allgemeiner Vertreter 
 

Der Rat bestellt einen Bediensteten der Stadt Oerlinghausen zum allgemeinen Ver-
treter des Bürgermeisters und einen Bediensteten als weiteren Vertreter des Bür-
germeisters für den Fall der Abwesenheit des allgemeinen Vertreters. 
 
 

§ 14 

Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen 
 
(1) Gemäß § 73 Abs. 3 GO NW trifft der Bürgermeister die dienstrechtlichen und 
 arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
 ist. 
 
(2) Entscheidungen für Bedienstete in Führungspositionen, die das beamtenrechtli-
 che Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis einer/eines Bediensteten zur 
 Stadt verändern, sind durch den Rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister 
 zu treffen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein Einver-
 nehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von 
 zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Kommt diese 
 Mehrheit nicht zu Stande, so entscheidet derBürgermeister, soweit keine ab-
 weichende gesetzliche Regelung besteht. 
 
(3) Bedienstete in Führungspositionen sind die Kämmerin/der Kämmerer, die 
 Fachbereichsleiterinnen/die Fachbereichsleiter und Mitglieder der Werkslei-
 tung. 

 
 

§ 15 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 (1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Oerlinghausen, die durch Rechtsvor-
 schrift vorgeschrieben sind, werden durch Anschlag an der Bekanntmachungs-
 tafel im Rathaus Oerlinghausen, Rathausplatz 1,  und durch Aushang im Be-
 kanntmachungskasten am Rathaus der Stadt Oerlinghausen, Rathausplatz 1, 
 vollzogen, wobei gleichzei tig durch das Internet unter www.oerlinghausen.de 
 auf den Aushang hinzuweisen ist.  
 
(2)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aushang in fol-
 genden Bekanntmachungskästen öffentlich bekanntgemacht: 
 -  Rathausplatz 1 (Rathaus) 
 -  Bachstraße/Dalbker Straße (Ortsteil Lipperreihe) 
 -  Alter Krug (Ortsteil Helpup) 

 
(3) Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der Geschäftsordnung 
 festgelegten Ladungsfristen zu beachten. Auf den einzelnen Bekanntmachun-
 gen sind der Zeitpunkt des Aushangs und der Zeitpunkt der Abnahme zu be-
 scheinigen. Die Abnahme darf frühestens am Tage nach der Ratssitzung erfol-
 gen.  

 

http://www.oerlinghausen.de/
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(3)  Ist eine öffentliche Bekanntmachungen in der durch Absatz 1 festgelegten Form 
 infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, 
 so erfolgt die Bekanntmachung durch Aushang im Bekanntmachungskasten am 
 Rathaus. 
 

 
§ 16 

Inkrafttreten 
 

Diese Hauptsatzung tritt am 01.04.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
der Stadt Oerlinghausen vom 30.05.2005 in der Fassung der 2. Änderungssatzung 
vom 25.08.2016 außer Kraft. 
 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende am 18.03.2021 vom Rat beschlossene Hauptsatzung der 
Stadt Oerlinghausen wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen nach den Vorschriften der Bekanntmachungs-
verordnung vom 26.08.1999 (GV. NRW 1999, S. 516) öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
 zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift oder Tatsache bezeichnet worden, die 
 den Mangel ergibt. 
 
 
Oerlinghausen, 22. März 2021 
 
 
 

 
Dirk Becker 
Bürgermeister 


